
Qualifizierung zum Berufskraftfahrer/
zur Berufskraftfahrerin im 
Güterverkehr gemäß BKrFQG
Aus- und Weiterbildung gemäß BKrFQG

Geförderte Maßnahmen (AZAV)
Die Arbeitsagentur fördert folgende Maßnahmen:

• Führerschein der Klasse C 
mit Vorbesitz Klasse B

• Führerschein der Klasse CE 
mit Vorbesitz Klasse C

• Führerschein der Klasse C/CE 
mit Vorbesitz Klasse B in einem Ausbildungsgang

• Beschleunigte Grundqualifikation gemäß BKrFQG
• Weiterbildung gemäß BKrFQG – 5 Module

Maßnahmenziel
• Erwerb Führerscheinklassen C/CE
• Erwerb Fahrerqualifizierungsnachweis 

(Schlüsselzahl 95/gewerbliches Fahren)

Voraussetzungen
• Mindestalter 21 Jahre
• Augenärztliches und ärztliches Gutachten
• Erste-Hilfe-Kurs
• Fahrerlaubnisklasse B
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Hinweis für 
Unternehmen:

Die Aus- und 
Weiterbildungen sind 
über die WeGebAU 
komplett oder 
teilweise förderbar!



Termine
• Fortlaufende Maßnahme
• Einstieg ist jederzeit möglich

Hilfe von uns
Wir haben gute Verbindungen zu den Unternehmen 
und helfen gerne bei der Suche nach einem Arbeitsplatz

Diese Maßnahmen sind zertifiziert nach AZAV und 
förderfähig durch die Agentur für Arbeit. Bei Interesse 
sprechen Sie mit Ihrem Berater der Agentur für Arbeit 
oder rufen Sie uns an.

Wir sind zertifiziert

Tom's Fahrschule

Inhaber Thomas Riedel
Birkleswiese 10
86655 Harburg (Schwaben)

0174 31 78 479
info@wir-fahren-bei-tom.de
www.fahrschule-donauwoerth-noerdlingen.de


